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Gemeinde Niederschönenfeld; vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12 „So-
larpark Schuhanger“ sowie 8. Änderung des Flächennutzungsplanes; Beteili-
gung am Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zu o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungspla-
nes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 
 

1. fachliche Hinweise und Empfehlungen 

1.1 Oberirdische Gewässer 

1.1.1 Allgemeines  

Westlich des Planungsgebietes verläuft ein namenloser Graben (Gew. III). Die Unter-
haltung obliegt der Gemeinde. 

Die Gewässerunterhaltung umfasst gemäß § 39 WHG die Pflege und Entwicklung ei-
nes Gewässers. Hierzu gehört auch die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Er-
haltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation sowie die Frei-
haltung der Ufer für den Wasserabfluss und die Zugänglichkeit. 
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1.1.2 Lage im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

Das Planungsgebiet befindet sich in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten im Sinne des § 78b Abs. 1, WHG. Dies sind vereinfacht alle Flächen, die von Ge-
fahrenkarten für HQextrem umfasst werden abzüglich der festgesetzten oder vorläufig gesi-
cherten Überschwemmungsgebiete. Es besteht die entsprechende nachrichtliche Über-
nahme- und Kennzeichnungspflicht. Zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur Ver-
meidung erheblicher Sachschäden sind je nach Betroffenheit Sicherungs- und Vorsorgemaß-
nahmen erforderlich (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG). Über die nachfolgend genannten 
Festsetzungsvorschläge hinaus, sollten weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 
Buchst. c BauGB getroffen werden, um die Schäden bei Extremhochwasser zu minimieren. 
Es wird dringend empfohlen, hierfür eine Risikobeurteilung durchzuführen.   

 

Hinweis zur Änderung des Plans:  

Das Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten ist im Plan nachrichtlich zu 
übernehmen. 

Vorschlag für Festsetzungen:  

„Der Solarpark muss an das Extremhochwasser (HQextrem) des Lechs ange-
passt sein (Die konkreten Festsetzungen hierfür ergeben sich aus der o.g. Risikobe-
urteilung). 

Vorschlag für Hinweise zum Plan:   

„Die geplante Bebauung liegt im Bereich eines Risikogebiets außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1 Satz 1 WHG (HQ ext-
rem). Bei einem Extremereignis des Lechs können im Planungsgebiet Wasser-
stände von 0,40 m bis 0,94 m auftreten. Die aktuell ermittelte maximale Wasser-
spiegellage im Planungsgebiet liegt auf 397,64 m ü. NHN. Eine über die Festset-
zungen dieses Planes hinausreichende hochwasserangepasste Bauweise wer-
den empfohlen.“  

„Anlagen kritischer Infrastruktur sowie bauliche Anlagen, die ein komplexes 
Evakuierungsmanagement erfordern, sollten nicht im Risikogebiet verwirklicht 
werden, es sei denn, sie erfüllen die Voraussetzungen des § 78b Absatz 1 Satz 
2 WHG (siehe auch Ziffer II.3 der Anlage zur „Verordnung über die Raumord-
nung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) vom 
19.08.2021).“ 

„Durch Deiche im Bereich der Ortslage von Rain wird das Hochwasserrisiko für 
das überplante Gebiet zwar reduziert. Nach den Berechnungen der Hochwas-
sergefahrenkarten besteht für das Gebiet dennoch eine Überflutungsgefahr bei 
Extremereignissen (HQextrem). Bei Extremereignissen kann auch ein Versagen 
der Hochwasserschutzanlagen nicht ausgeschlossen werden. 

„Durch bauliche Maßnahmen und eine hochwasserangepasste Bauweise und 
Nutzung können Schäden am Bauvorhaben durch Überflutungen begrenzt oder 
gar vermieden werden (Hinweis: Hochwasserschutzfibel des Bundes). Entspre-
chende Vorkehrungen obliegen auch den Bauherren (§ 5 Abs. 2 WHG).“ 

„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

 

1.2 Grundwasser 

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Es ist von ei-
nem geringen Grundwasserflurabstand auszugehen. Die Planung ist entsprechend anzupas-
sen. 
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1.3 Altlasten und Bodenschutz  

1.3.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  

1.3.2 Vorsorgender Bodenschutz 

Bei der Planung und Durchführung von baulichen Maßnahmen sind die Anforderungen nach 
DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 
19731:2023-10 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut“ so-
wie DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ zu beachten. 

Bei grund- oder stauwasserbeeinflussten Böden kann die Bodenfeuchte Einfluss auf die Ma-
terialeigenschaften und auf Lösungsprozesse von Stoffen der Ramm-/Schraubfundamente 
haben. Dies ist bei der Materialauswahl zu beachten. 

 

Vorschlag für Festsetzungen: 

„Der Eintrag von Stoffen (insbesondere Zink) aus der Trägerkonstruktion der Anlage 
in den Boden oder das Grundwasser ist zu vermeiden.“ 

 

2. Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Johannes Meyer 
Bauoberrat 

 


